
 

Schulleitung und Förderverein des Gymnasiums bei St. Anna 
Schertlinstraße 5-7, 86159 Augsburg, www.gym-anna.de, www.gym-anna.de/foerderverein 

 

 
Vertrag über die Aufnahme in die  

Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung HAnnA 2010/11 
(Sie erhalten nach HAnnA-Beginn eine von uns unterschriebene Kopie zurück.) 

1. PERSÖNLICHE ANGABEN 

Erziehungsberechtigte/r:   ............................................................................................................................................................................................. 

Straße:  .......................................................................................  

PLZ, Ort:  .......................................................................................  

Name Kind:   ..................................... geb. ........................... Kl. ......... 

Fon:  p. ...…………….....………...…......d. ....…….…….....……........... 

Fax:  .................................................................................................... 

E-Mail:  .................................................................................................... 
 

Im Notfall weitere zu verständigende Personen (+ Telefonnr.):  ................................................................................................................................... 

Allergien, besondere Essensgewohnheiten, Erkrankungen des Kindes etc.:  ............................................................................................................. 

2. VEREINSBEITRITT 

 Ich trete dem Verein ab sofort bei und zahle einen Mitgliedsbeitrag von ............... € pro Halbjahr (Mindestbeitrag 20,00 €, üblich sind 25,00 
bis 30,00 € pro Halbjahr). Der Beitritt ist keine Voraussetzung zur Aufnahme in HAnnA. Der Förderverein engagiert sich aber erheblich in finan-
zieller und personeller Weise für HAnnA. Wir bitten deshalb um Ihre Unterstützung.  

 Ich bin bereits Vereinsmitglied.  

3. VEREINBARUNG ÜBER DIE HANNA-BETREUUNG 

Der Erziehungsberechtigte vereinbart mit Schulleitung und Förderverein des Gymnasiums bei St. Anna die Teilnahme des besagten Kindes an 
HAnnA einschließlich der Teilnahme am Essen im AnnAretto für das Schuljahr 2010/11 ab der Mittagspause an mindestens zwei Tagen:  

  

 
 Mo  Di  Mi  Do 

Umbuchungen bis 21.10.2010 kostenfrei,  

dann 10 € Verwaltungsgebühr. 

Die Betreuung erfolgt in 36 Schulwochen. Unterrichtsfreie Tage nach der Ferienordnung sowie die erste und die letzte Unterrichtswoche des 
Schuljahres sind von der Betreuung ausgenommen. Die Betreuung kann auch an Tagen mit Nachmittagsunterricht (Pflicht- oder Wahlunter-
richt) gebucht werden. Sollte Nachmittagsunterricht entfallen, wird das Kind in HAnnA betreut. Das gilt auch an nicht gebuchten Tagen. 

Ein Rücktritt von dieser Vereinbarung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Den Unterzeichnern sind die Inhalte und die organi-

satorischen Rahmenbedingungen bekannt. Der/Die Erziehungsberechtigte/n ist/sind verpflichtet, rechtzeitig Abwesenheit/Krankheit des Kindes 

sowie etwaige Zahlungsschwierigkeiten über das Schulsekretariat anzuzeigen. Gravierende Verstöße gegen die Hausordnung und das Be-

treuungskonzept können zum Ausschluss des Schülers/der Schülerin aus HAnnA führen. 

4. KOSTEN 

a) Die Betreuungskosten für HAnnA werden vollständig vom Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg übernommen. 

b) Für Material und Aufwendungen erhebt der Verein einmalig einen Beitrag von 25,00 € für das gesamte Betreuungsjahr. 

c) Essenskosten für das Alles-inklusive-Menü (Hauptgericht + Salat + Dessert + Mineralwasser): 
(keine Rückerstattung bei Krankheit, Abwesenheit oder schulorganisatorisch bedingtem Mensaausfall) 

1 Tag pro Woche 
130,00 € 

(bei Bedürftigkeit 58,00 €) 

2 Tage pro Woche 
260,00 € 

(bei Bedürftigkeit 116,00 €) 

3 Tage pro Woche 
390,00 € 

(bei Bedürftigkeit 174,00 €) 

4 Tage pro Woche 
520,00 € 

(bei Bedürftigkeit 232,00 €) 

d) Die Essenskosten können bei Bedürftigkeit (Bezug von ALG II, Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Überschuldung) gemäß  
Eigenauskunft (Formblatt der Stadt Augsburg im September) um 2,00 € pro Essen (maximal 400,00 € im Schuljahr) reduziert werden.  

Von dieser Möglichkeit werde ich/werden wir voraussichtlich Gebrauch machen. 

Der Einzug des Materialgeldes und der Essenskosten für die ersten beiden gebuchten Tage (285,00 €) erfolgt in den Herbstferien 2010. 
Der Einzug der Essenskosten für den dritten und vierten gebuchten Tag (130,00 € bzw. 260,00 €) erfolgt in den Osterferien 2011. 

5. UNTERSCHRIFTEN DES/DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN, DER SCHULLEITUNG UND DES FÖRDERVEREINS ALS KOOPERATIONSPARTNER 

 
........................................ 

Ort, Datum 

 
........................................ 
Erziehungsberechtigte/r 

 
Augsburg, 1.10.2010 

 

 
........................................ 

Schulleitung 

 
......................................... 

Förderverein 

6. EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Ich ermächtige den Verein widerruflich, die aus den gemachten Angaben errechneten Kosten für Material-/Aufwendungs- und Essensgeld zu 
Lasten meines folgenden Kontos einzuziehen. Bei Bedürftigkeit informiere ich die HAnnA-Leitung im September 2010. 

Kto.-Nr. ............................................................... bei ...........................................................................BLZ ................................................................. 

Ort, Datum: ............................................................................................ Unterschrift: ............................................................................................. 

 


